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§ 23 T-LP Behorden

T-LP - Landes-Polizeigesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

1. (1)Behorde im Sinn dieses Gesetzes ist der Blrgermeister.

2. (2)Die Durchfiihrung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Gesetz obliegt den
Bezirksverwaltungsbehdrden. Fir das Gebiet der Stadt Innsbruck obliegt die Durchfiihrung von
Verwaltungsstrafverfahren der Landespolizeidirektion, jedoch mit Ausnahme von Verwaltungsstrafverfahren
wegen Ubertretungen nach § 4, § 8 Abs. 1 lit. d, e und fund Abs. 2 und § 20 sowie nach einer Verordnung nachg 2.

3. (3)Die zur Durchfiihrung von Verwaltungsstrafverfahren zustéandige Behdrde hat die nach Abs. 1 zustandige
Behoérde von jeder rechtskraftigen Bestrafung wegen einer Ubertretung nach den 88 8 Abs. 1 lit. a, ¢, fund 19
Abs. 3 zu verstandigen sowie dienstliche Wahrnehmungen, welche auf eine Verletzung oder Gefahrdung eines
Menschen oder eines Tieres durch einen Hund hinweisen, unverziglich zu melden.

4. (4)Die Landespolizeidirektion ist vor der Erlassung, Anderung und Aufhebung einer Verordnung, mit der néhere
Vorschriften Uber den Betrieb eines im Gebiet der Stadt Innsbruck gelegenen Bordells erlassen werden, zu héren.

In Kraft seit 04.04.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-lp/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/t-lp/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/t-lp/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/t-lp/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/t-lp/paragraf/8
file:///

	§ 23 T-LP Behörden
	T-LP - Landes-Polizeigesetz


